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Erwägungen
E. 1
Bundesgerichtliche Urteile erwachsen mit ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61 BGG ) und es kann grundsätzlich nicht auf sie zurückgekommen werden. Allerdings ist aus einem der in Art. 121 ff. BGG abschliessend aufgezählten Gründe die Revision möglich. Im Revisionsgesuch ist kurz darzulegen, welcher Revisionsgrund angerufen wird und inwiefern er verwirklicht sein soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).
E. 2
Der Gesuchsteller beruft sich im Wesentlichen auf den Revisionsgrund von Art. 121 lit. d BGG und wirft dem Bundesgericht vor, es habe übersehen, dass gemäss Art. 296 ZPO bei Kindesbelangen die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gälten.
Der Gesuchsteller übersieht, dass sich der Revisionsgrund von Art. 121 lit. d BGG auf das Übersehen von Tatsachen bezieht. Hingegen wirft der Gesuchsteller dem Bundesgericht vor, einen Rechtssatz übersehen und deshalb das Recht falsch angewandt zu haben. Hierfür steht die Revision nicht offen (Urteile 2F_5/2024 vom 16. Mai 2024 E. 3.3; 1F_6/2024 vom 1. Juli 2024 E. 2.5). Nur der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass der Gesuchsteller ohnehin die Rechtslage verkennt, weil für das bundesgerichtliche Verfahren nicht die ZPO, sondern das BGG zur Anwendung gelangt und deshalb in Kinderbelangen weder die Offizial- noch die Untersuchungsmaxime zum Tragen kommt (Urteile 5A_133/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 1.2.1; 5A_292/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.3).
Die Begehren Ziff. 1-3 des Gesuchstellers stellen letztlich nicht Anträge, sondern eher Statements dar (Ziff. 1: das Bundesgericht müsse Art. 9 BV berücksichtigen und ihn vor Willkür der Vorinstanzen schützen; Ziff. 2: das Bundesgericht solle damit aufhören, die Vorinstanzen darin zu unterstützen, ihn als Vater zu diskriminieren, und müsse ihm nach Art. 14 BV das Recht auf Familie gewährleisten; Ziff. 3: das Bundesgericht solle damit aufhören, Vertuschungsversuche von Verfahrensfehlern der Vorinstanz zu unterstützen). Sie würden, soweit sie überhaupt als Rechtsbegehren charakterisiert werden könnten, die Rechtsanwendung betreffen und wären damit einem Revisionsgesuch nicht zugänglich.
Soweit der Gesuchsteller schliesslich den Revisionsgrund von Art. 121 lit. c BGG anruft und geltend macht, sein Antrag, wonach er an zukünftigen Verhandlungen via internationale Rechtshilfe von seinem Wohnort in Deutschland aus teilnehmen wolle, sei unbehandelt geblieben, geht es nicht um das vorliegend gemäss dem ausdrücklichen Hinweis des Gesuchstellers zu revidierende Urteil 5A_484/2024, sondern um das Urteil 5A_483/2024. Abgesehen davon hat die erste Instanz den dortigen Antrag behandelt, hat das Obergericht die diesbezügliche Beschwerde abgewiesen und ist das Bundesgericht auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht eingetreten.
E. 3
Nach dem Gesagten ist auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten. Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang dem Gesuchsteller aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




